
Pflichtkollekten/Kollekte zur Weiterleitung

Pflichtkollekten und 
Kollekten zur 
Weiterleitung werden 
von den 
Kirchengemeinden 
überwiesen.

Pflichtkollekten und 
Kollekten zur 
Weiterleitung werden 
in der Kirchenkreisver-
waltung gesammelt.

Aufstellung für das 
Nordelbische 
Kirchenamt fertigen. 
(Übersicht der 
eingezahlten Summe 
jeder 
Kirchengemeinde).

Kollekten zur 
Weiterleitung werden 
an die gewünschte 
Institution überwiesen.

jeder 
Kirchengemeinde).

Die Gesamtsumme der 
jeweiligen 
Pflichtkollekte wird an 
den Entsprechenden 
Empfänger 
überweisen.


